
#ST# Bundesratsbeschluss
über die Allgemeinverbindlicherklärung
des Gesamtarbeitsvertrages für den Geleisebau

Wiederinkraftsetzung und Änderung vom 7. Mai 1998

Der Schweizerische Bundesrat

beschliesst:

I

Die Bundesratsbeschlüsse vom 4. Februar 1997 und vom 27. Mai 1997' über die
Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für den Geleisebau wer-
den wieder in Kraft gesetzt.

II

Folgende geänderten, in Normalschrift gedruckten Bestimmungen des in der Beilage
zu den Bundesratsbeschlüssen vom 4. Februar 1997 und vom 27. Mai 1997 wieder-
gegebenen Gesamtarbeitsvertrages für den Geleisebau werden-allgemeinverbindlich
erklärt2:

1. Lohnanpassung

2. Änderung des GAV für den Geleisebau

Art. 12 Arbeitszeitliche Bestimmungen

Art. 12a Gleitstunden

Art. 18 Lohnzuschläge

III

Arbeitgeber, die seit dem 1. Januar 1998 ihren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerin-
nen eine allgemeine Lohnerhöhung gewährt haben, können diese an die Lohnerhö-
hung nach Ziffer II. l anrechnen.

1 BB11997 I 1464, III 633
2 Der Text der geänderten Bestimmungen zu diesem Beschluss wird im BB1 nicht veröf-

fentlicht. Separatabzüge können bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Material-
zentrale, 3000 Bern, bezogen werden.
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IV

Dieser Beschluss tritt am 8. Juni 1998 in Kraft und gilt bis zum 31. August 1998.

7. Mai 1998 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Cotti
Der Bundeskanzler: Couchepin
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